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Anja Niedringhaus verkörperte alles, was das Beste in uns Jour-

nalisten und Fotojournalisten ausmacht. • Sie war mutig, einfühl-

sam, hilfsbereit und vor allem emphatisch. • Als Anja einen ihrer 

vielen Preise entgegennahm, sagte sie einmal, dass es nie um sie 

selbst ging, sondern um die Menschen, die sie fotografierte, ihre 

Geschichten, ihr Leben. • Anja hatte sich entschieden, ihr Leben 

dem Erzählen von Geschichten zu widmen mit Hilfe ihrer Bilder, 

Geschichten über Menschen, die täglich Leid durchmachten, 

Menschen, die die Kraft und den Mut fanden, Kriegshorror zu 

durchstehen, Menschen, die sich den Selbstrespekt erhielten, 

den die Geschehnisse um sie herum ihnen zu stehlen drohten. • 

Es ist diese Hingabe, die eine Stiftung in Anjas Namen zu ermu-

tigen und zu verfechten versucht. • Wenn Anja arbeitete, nahm 

sie Kontakt mit Fotografen vor Ort auf, bot ihnen Ratschläge an, 

half ihnen dabei, ihre Bilder zu bearbeiten, ihre Arbeit zu ver-

bessern. • Sie sah jeden als gleichwertig an, egal wie viel er- 

fahrener und erfolgreicher sie war. Anja gab Fotografen vor Ort 

mehr als nur ihr Wissen, sie gab ihnen Respekt, Selbstvertrauen, 

Glauben an sich selbst und an den Beruf, den sie gewählt hatten. 

• Anja ging es dabei niemals um sich selbst. Es ging ihr immer 

um andere, denen sie helfen konnte, die sie unterrichten und 

ermutigen konnte. Das hat Anja ausgemacht und das macht die 

Stiftung aus, die in ihrem Namen gegründet werden möge, um 

sie, ihr Talent und ihr Herz zu ehren.

–  Kathy Gannon
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DIE ST I F TUNG

Die Familie wird alle Persönlichkeits-, Urheber-, Ausstellungs- und 

Namensrechte von Anja Niedringhaus auf eine gemeinnützige Stiftung, 

gegründet nach deutschem Recht, zur alleinigen Nutzung übertragen. 

• Sie wird daneben die von Anja Niedringhaus seit dem Beginn ihrer 

Arbeit systematisch angelegten Archive, bestehend aus Fotosamm-

lungen, tausenden von Negativstreifen aus der Zeit der Analogfoto- 

grafie und Terabyte umfassende digitale Datenspeicher mit Fotografien 

und Filmaufzeichnungen der Stiftung exklusiv zur Nutzung entspre-

chend dem Nutzungszweck überlassen. • Die Stiftung beabsichtigt, 

alle bestehenden Bildrechte zusammenzufassen und der Stiftung 

nutzbar zu machen. • Um den Zweck, nämlich dieses Lebenswerk von 

Anja Niedringhaus dauerhaft zu erhalten und weiter zu fördern, zu-

künftig auch erfüllen zu können, bedarf es daneben für die Stiftung 

einer finanziellen Grundausstattung sowie laufender Einnahmen. • 
Gelder müssen eingeworben werden, um die Stiftung auch formal 

nach den gesetzlichen Vorgaben ins Leben rufen zu können, um dann 

mit laufenden Einnahmen, die aus der Stiftung zu erwirtschaften sind, 

arbeiten zu können. • Dabei wird zukünftig das Gründungsvermögen 

der Stiftung nicht angetastet, was von der staatlichen Stiftungsaufsicht 

überwacht wird. Dies gebietet im Übrigen die Gemeinnützigkeit der 

Stiftung, die dazu führt, dass Stiftungsmittel steuerrechtlich privilegiert 

sind. • Welche Aufgaben zur Zweckerfüllung die Stiftung im Detail 

zukünftig übernehmen kann, wird wesentlich von den wirtschaftlichen 

Möglichkeiten abhängen und von der Ausrichtung, die der Vorstand 

der Stiftung geben wird. • Gedacht ist zunächst an den Erhalt und an 

die wissenschaftliche Auswertung der Archive. Damit einhergehen 

muss eine weitere internationale Veröffentlichung und Verbreitung der 

Arbeit von Anja Niedringhaus wodurch Einnahmen für die Stiftung 

erwirtschaftet werden. Ziel ist es aber auch, den kritischen Fotojour-

nalismus aus Stiftungsmitteln auch durch das (Mit)finanzieren von 



Lehrstühlen oder Stipendien zu fördern. • Die Organisation der Stiftung 

wird bei der Gründung so aufgestellt, dass eine rein ehrenamtliche 

Tätigkeit aller in der Stiftung tätigen Vertretern erfolgt. • Die Stiftung 

wird einen Vorstand haben, dem neben der Familie namhafte Personen 

aus dem Kreis der Zustifter, Spender und Bildrechteinhaber angehören. 

Ein ergänzendes Kuratorium, zusammengesetzt aus Persönlichkeiten 

mit besonderer fachlicher Kompetenz, soll dem Vorstand beratend zur 

Seite stehen. 

Stiftungssatzung —    

§ 1	 Name,	Rechtsform,	Sitz	der	Stiftung

(1)	 Die	Stiftung	führt	den	Namen	
Anja Niedringhaus Stiftung

(2)	 Sie	 ist	eine	rechtsfähige	Stiftung	des	Bürger-	
lichen	Rechts	mit	Sitz	in	Kaufungen,	Hessen.

(3)	 Das	Geschäftsjahr	ist	das	Kalenderjahr.

§ 2	Gemeinnütziger	Zweck

(1)	 Die	Stiftung	verfolgt	ausschließlich	und	unmit-
telbar	 -	 gemeinnützige	Zwecke	 im	Sinne	des	Ab-
schnittes	 »Steuerbegünstigte	 Zwecke«	 der	 Abga-
benordnung.

(2)	 Zweck	der	Stiftung	ist	es,	das	Lebenswerk	von	
Anja	Niedringhaus	zu	archivieren,	es	zu	erhalten,	es	
zu	 fördern	und	weiter	zu	verbreiten	und	damit	die	
Wirkung	ihrer	Arbeit	am	Leben	zu	erhalten.

(3)	 Der	 Stiftungszweck	 wird	 insbesondere	 durch	
die	 Veranstaltung	 von	 Ausstellungen	 Ihrer	 Fotos,	
durch	die	Herausgabe	von	Büchern	über	ihre	Arbei-
ten,	durch	die	Vergabe	von	Preisen	und	durch	die	
Vergabe	von	Stipendien	zur	Förderung	eines	kriti-
schen	Fotojournalismus	verwirklicht.

(4)	 Die	Zwecke	müssen	nicht	gleichzeitig	 und	 im	
gleichen	Maße	verwirklicht	werden.

§ 3	Gemeinnützigkeit

(1)	 Die	Stiftung	ist	selbstlos	tätig,	sie	verfolgt	nicht	
in	erster	Linie	eigenwirtschaftliche	Zwecke.

(2)	 Die	Mittel	 der	Stiftung	dürfen	nur	 für	die	 sat-
zungsmäßigen	Zwecke	verwendet	werden.

(3)	 Die	Stifterinnen	und	ihre	Rechtsnachfolger	kön-
nen	 Zuwendungen	 aus	 Mitteln	 der	 Stiftung	 unter	
Beachtung	des	§	58	Nr.	6	AO	erhalten.

(4)	 Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	
Zweck	der	Stiftung	fremd	sind,	oder	durch	unver-
hältnismäßig	hohe	Vergütungen	begünstigt	werden.

(5)	 Die	 Stiftung	 erfüllt	 ihre	 Aufgaben	 selbst	 oder	
durch	eine	Hilfsperson	 im	Sinne	des	§	57	Abs.	1	

Satz	2	AO,	sofern	sie	nicht	im	Wege	der	Mittelbe-
schaffung	 gemäß	 §	 58	 Nr.	 1	 AO	 tätig	 wird.	 Die	
Stiftung	 kann	 zur	 Verwirklichung	 des	 Stiftungs-
zwecks	Zweckbetriebe	unterhalten.

§ 4	Stiftungsvermögen

(1)	 Das	der	Stiftung	zur	dauernden	und	nachhalti-
gen	Erfüllung	 ihres	Stiftungszwecks	zugewendete	
Stiftungsvermögen	besteht	aus	der	im	Stiftungsge-
schäft	genannten	Erstausstattung.

(2)	 Das	Stiftungsvermögen	ist	in	seinem	Wert	un-
geschmälert	zu	erhalten.

(3)	 Das	Stiftungsvermögen	darf	umgeschichtet	wer-
den.	Umschichtungsgewinne	dürfen	ganz	oder	teil-
weise	zur	Erfüllung	des	Stiftungszwecks	verwendet	
werden.	Absatz	2	Satz	1	ist	zu	beachten.

(4)	 Zustiftungen	sind,	auch	in	der	Form	von	Sach-
werten,	möglich.	Über	ihre	Annahme	entscheidet	der	
Vorstand.

§ 5	Verwendung	der	Vermögenserträge	und
Zuwendungen

(1)	 Die	Erträge	des	Stiftungsvermögens	und	die	ihm	
nicht	zuwachsenden	Zuwendungen	sind	im	Rahmen	
der	steuerrechtlichen	Vorschriften	zeitnah	zur	Erfül-
lung	 des	 Stiftungszwecks	 zu	 verwenden.	 Steuer-
rechtlich	zulässige	Rücklagen	können	gebildet	wer-
den.	Freie	Rücklagen	dürfen	ganz	oder	teilweise	dem	
Vermögen	zugeführt	werden.	Im	Jahr	der	Errichtung	
und	in	den	drei	folgenden	Kalenderjahren	dürfen	die	
Überschüsse	aus	der	Vermögensverwaltung	(und	die	
Gewinne	aus	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben)	
ganz	oder	teilweise	dem	Vermögen	zugeführt	werden.

(2)	 Dem	 Stiftungsvermögen	 zuzuführen	 sind	 Zu-
wendungen,	die	dazu	durch	die	Zuwendende/den	
Zuwendenden	oder	aufgrund	eines	zweckgebunde-
nen	 Spendenaufrufs	 der	 Stiftung	 bestimmt	 sind.	
Zuwendungen	von	Todes	wegen,	die	von	der	Erblas-
serin/vom	Erblasser	nicht	ausdrücklich	zur	 zeitna-
hen	Erfüllung	des	Stiftungszwecks	bestimmt	sind,	
dürfen	dem	Vermögen	zugeführt	werden.



§ 6	Rechtsstellung	der	Begünstigten

Den	durch	die	Stiftung	Begünstigten	steht	aufgrund	
dieser	Satzung	ein	Rechtsanspruch	auf	Leistungen	
der	Stiftung	nicht	zu.

§ 7	Organe	der	Stiftung

(1)	 Organe	der	Stiftung	sind
a)		 der	Vorstand
b)		 das	Kuratorium.

Die	gleichzeitige	Mitgliedschaft	in	mehreren	Orga-
nen	ist	unzulässig.

(2)	 Die	Mitglieder	der	Organe	sind	zur	gewissen-
haften	und	sparsamen	Verwaltung	der	Stiftung	ver-
pflichtet.

(3)	 Die	ehrenamtlichen	Mitglieder	der	Organe	haf-
ten	nur	für	Vorsatz	und	grobe	Fahrlässigkeit.

(4)	 Die	Stiftung	kann	zur	Erledigung	ihrerAufgaben	
unentgeltlich	oder	entgeltlich	Hilfspersonen	beispiels-
weise	zur	Geschäftsführung	beschäftigen	oder	die	
Erledigung	ganz	oder	teilweise	auf	Dritte	übertragen.

(5)	 Der	 Vorstand	 kann	 beschließen,	 eine	 Ge-
schäftsführung	 für	die	Stiftung	einzusetzen	sofern	
dies	erforderlich	erscheint.

§ 8	Zusammensetzung	des	Vorstandes

(1)	 Der	Vorstand	besteht	aus	mindestens	fünf	und	
höchstens	acht	Personen.	Die	Bestellung	des	ers-
ten	Vorstandes	erfolgt	durch	die	Stifterinnen.	Der	
Vorstand	wählt	aus	seiner	Mitte	die	Vorsitzende/den	
Vorsitzenden	und	einen/einen	stellvertretenden	Vor-
sitzende/n.	Die	Stifterinnen	und	je	eine	Person	die	aus	
der	Familie	der	Stifterinnen	als	ihr/e	Rechtsnachfol-
ger/in	für	den	Fall	ihres	Ausscheidens	benannt	wird,	
sind	lebenslang	Mitglieder	des	Vorstandes	und	kön-
nen	nicht	abgewählt	werden.	Die	Amtszeit	der	üb-
rigen	Vorstandsmitglieder	beträgt	 je	nach	der	Be-
stimmung	der	Stifterinnen	bei	der	Erstbesetzung	zwei	
oder	vier	Jahre.	Wiederwahl	 ist	zulässig.	Das	Amt	
eines	 Vorstandsmitgliedes	 endet	 nach	 Ablauf	 der	
Amtszeit.	Vor	dem	Ende	der	Amtszeit	hat	der	Vor-
stand	rechtzeitig	die	Mitglieder	des	neuen	Vorstands	
zu	wählen.	Die	Mitglieder	bleiben	bis	zur	Wahl	der	
Nachfolger	 im	 Amt.	 Das	 Amt	 eines	 Vorstandsmit-
gliedes	endet	durch	Tod	oder	durch	Niederlegung,	
die	jederzeit	zulässig	ist.

(2)	 Bei	Ausscheiden	von	Vorstandsmitgliedern	wer-
den	 ihre	Nachfolger	unverzüglich	von	den	verblei-
benden	 Vorstandsmitgliedern	 durch	 Kooption	 be-
stellt.	Auf	Ersuchen	der/des	Vorsitzenden	kann	das	
ausscheidende	Mitglied	bis	zur	Wahl	seines	Nach-
folgers	im	Amt	bleiben.	Endet	das	Amt	vor	Ablauf	der	
Amtszeit,	so	wird	der	Nachfolger	nur	 für	den	Rest	
der	Amtszeit	bestellt.

(3)	 Vorstandsmitglieder	können	bei	Vorliegen	eines	
wichtigen	Grundes	den	anderen	Vorstandsmitglie-
dern	mit	einer	Mehrheit	von	¾	der	Mitglieder	abbe-
rufen	 werden.	 Das	 betroffene	 Mitglied	 hat	 dabei	
kein	Stimmrecht.

§ 9	Rechte	und	Pflichten	des	Vorstandes

(1)	 Der	Vorstand	vertritt	die	Stiftung	gerichtlich	und	
außergerichtlich.	Er	hat	die	Stellung	eines	gesetzli-
chen	Vertreters.	Er	handelt	durch	seine	Vorsitzende/
seinen	Vorsitzenden	gemeinsam	mit	deren/dessen	
Vertreterin/Vertreter.	Bei	Verhinderung	der/des	Vor-
sitzenden	handelt	deren/dessen	Vertreterin/Vertre-
ter	gemeinsam	mit	einem	weiteren	Mitglied.

(2)	 Der	Vorstand	hat	im	Rahmen	des	Stiftungsge-
setzes	und	dieser	Satzung	den	Willen	des	Stifters	
so	wirksam	wie	möglich	zu	erfüllen.	Seine	Aufgabe	
ist	insbesondere
a)	 die	 Verwaltung	 des	 Stiftungsvermögens	 ein-
schließlich	der	Führung	von	Büchern	und	der	Auf-
stellung	des	Jahresabschlusses,
b)	 die	Beschlussfassung	über	die	Verwendung	der	
Erträgnisse	des	Stiftungsvermögens,
c)	 die	 Beschlussfassung	 im	 Rahmen	 der	 §§	 13	
und	14.

(3)	 Der	Vorstand	wird	vom	Vorsitzenden	nach	Be-
darf,	mindestens	zweimal	im	Jahr	unter	Angabe	der	
Tagesordnung	und	Einhaltung	einer	Frist	von	14	Ta-
gen	 zu	 einer	 Sitzung	 einberufen.	 Die	 Einberufung	
erfolgt	 schriftlich:	 die	 Schriftform	 gilt	 auch	 durch	
Telefax,	e-Mail	oder	durch	sonstige	dokumentierba-
re	 Übermittlung	 in	 elektronischer	 Form.	 Über	 die	
Sitzungen	 sind	 Protokolle	 zu	 fertigen.	 Diese	 sind	
vom	Vorsitzenden	oder	dem	Stellvertreter	zu	unter-
schreiben,	allen	Mitgliedern	des	Organs	zur	Kennt-
nis	zu	geben	und	aufzubewahren.

(4)	 Die	Mitglieder	des	Vorstands	haben	das	Recht	
an	den	Sitzungen	des	Kuratoriums	teilzunehmen.

(5)	 Der	Vorstand	kann	sich	eine	Geschäftsordnung	
geben.

(6)	 Die	Mitglieder	des	Vorstandes	sind	grundsätz-
lich	ehrenamtlich	für	die	Stiftung	tätig.	Ihnen	dürfen	
keine	Vermögensvorteile	zugewendet	werden.	Die	
ihnen	entstandenen	angemessenen	Auslagen	und	
Aufwendungen	 können	 nach	 Maßgabe	 eines	 ent-
sprechenden	Vorstandsbeschlusses	erstattet	wer-
den.	Wenn	der	Arbeits-	und	Zeitaufwand	von	Mit-
gliedern	des	Vorstands	dies	rechtfertigt,	kann	durch	
einstimmigen	 Vorstandsbeschluss	 eine	 in	 Ihrer	
Höhe	angemessene	Vergütung	festgesetzt	werden.

§ 10 Zusammensetzung	des	Kuratoriums

(1)	 Das	 Kuratorium	 besteht	 aus	 mindestens	 fünf	
und	höchstens	zehn	Personen.	Das	erste	Kuratorium	
wird	von	den	Stifterinnen	bestellt.



(2)	 Das	Kuratorium	wählt	die	Vorsitzende/den	Vor-
sitzenden	und	die	stellvertretende	Vorsitzende/den	
stellvertretenden	Vorsitzenden	aus	seiner	Mitte.

(3)	 Die	Amtszeit	der	Kuratoriumsmitglieder	beträgt	
vier	Jahre.	Wiederbestellung	ist	zulässig.	Rechtzei-
tig	vor	dem	Ende	der	Amtszeit	hat	der	Vorstand	die	
Mitglieder	 des	 nächsten	 Kuratoriums	 zu	 wählen.	
Findet	diese	Wahl	nicht	rechtzeitig	statt,	bleibt	das	
Kuratorium	bis	zur	Wahl	der	neuen	Mitglieder	im	Amt.	
Die	Wahl	ist	un-	verzüglich	nachzuholen.	Bei	Aus-
scheiden	 von	 Kuratoriumsmitgliedern	 bestellt	 der	
Vorstand	die	Nachfolger.	Endet	das	Amt	vor	Ablauf	
der	Amtszeit,	so	wird	der	Nachfolger	nur	für	den	Rest	
der	Amtszeit	bestellt.

(4)	 Der	Vorstand	kann	Mitglieder	des	Kuratoriums	
bei	Vorliegen	eines	wichtigen	Grundes	abberufen.	
Die	 Abberufung	 bedarf	 einer	 Mehrheit	 von	 ¾	 der	
Mitglieder	des	Vorstandes.

§ 11	Rechte	und	Pflichten	des	Kuratoriums

Das	Kuratorium	berät	als	unabhängiges	Organ	die	
Beachtung	des	Stifterwillens	den	Vorstand	bei	der	
Erfüllung	des	Stiftungszwecks.	Näheres	wird	durch		
eine	Geschäftsordnung	des	Kuratoriums	geregelt.

§ 12	Beschlüsse

(1)	 Der	 Vorstand	 und	 das	 Kuratorium	 sind	 be-
schlussfähig,	wenn	mehr	als	die	Hälfte	der	Mitglie-
der	 anwesend	 ist.	 Sie	 beschließen	 mit	 einfacher	
Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen.	Bei	Stimmen-	
gleichheit	 gibt	 die	 Stimme	 der/des	 Vorsitzenden	
den	Ausschlag.	Ein	abwesendes	Mitglied	kann	sich	
aufgrund	 einer	 schriftlichen	 Erklärung	 gegenüber	
dem	jeweiligen	Stiftungsorgan	durch	ein	anwesen-
des	Mitglied	vertreten	lassen	und	diesem	sein	Stimm-
recht	 übertragen.	 Die	 Übertragung	 von	 mehreren	
Stimmrechten	auf	ein	Mitglied	im	Rahmen	der	Ver-
tretung	ist	unzulässig.	Über	Sitzungen	sind	Nieder-
schriften	anzufertigen	und	den	Organmitgliedern	zur	
Kenntnis	zu	geben.

(2)	 Umlaufbeschlüsse	sind	zulässig;	dies	gilt	nicht	
für	die	Bestellung	und	Abberufung	von	Organmit-
gliedern	sowie	für	Beschlüsse	nach	den	§§	13	und	
14	dieser	Satzung.

(3)	 Über	Beschlüsse	zur	Bestellung	des	Vorstan-
des	und	des	Kuratoriums	ist	die	Stiftungsbehörde	
innerhalb	eines	Monats	nach	Beschlussfassung	zu	
unterrichten.

§ 13	Satzungsänderung

(1)	 Satzungsänderungen	sind	zulässig,	soweit	sie	
zur	Anpassung	an	veränderte	Verhältnisse	geboten	
erscheinen.	Sie	dürfen	die	Steuervergünstigung	der	
Stiftung	nicht	beeinträchtigen	oder	aufheben.	Über	

Satzungsänderungen	 beschließt	 der	 Vorstand	 mit	
Zustimmung	des	Kuratoriums.

(2)	 Wenn	aufgrund	einer	wesentlichen	Veränderung	
der	Verhältnisse	die	Erfüllung	des	Stiftungszwecks	
nicht	mehr	sinnvoll	erscheint,	kann	der	Vorstand	den	
Stiftungszweck	ändern	oder	einen	neuen	Stiftungs-
zweck	 beschließen.	 Der	 Beschluss	 bedarf	 einer	
Mehrheit	von	jeweils	¾	der	Mitglieder	des	Vorstan-
des.	Der	neueStiftungszweck	muss	ebenfalls	steu-
erbegünstigt	sein.

(3)	 Über	Satzungsänderungen	ist	die	Stiftungsbe-
hörde	innerhalb	eines	Monats	nach	Beschlussfas-
sung	 zu	 unterrichten.	 Beschlüsse,	 durch	 die	 der	
Stiftungszweck	oder	die	Organisation	der	Stiftung	
wesentlich	verändert	wird,	sollen	erst	nach	vorheri-
ger	Anhörung	des	Stifters	gefasst	werden	und	be-
dürfen	der	Genehmigung	der	Stiftungsbehörde.

§ 14	Auflösung	der	Stiftung/Zusammenschluss

Der	Vorstand	kann	mit	einer	Mehrheit	von	¾	 ihrer	
Mitglieder	die	Auflösung	der	Stiftung	oder	den	Zu-
sammenschluss	 mit	 einer	 oder	 mehreren	 anderen	
steuerbegünstigten	 Stiftungen	 beschließen,	 wenn	
die	Umstände	es	nicht	mehr	zulassen,	den	Stiftungs-
zweck	dauernd	und	nachhaltig	zu	erfüllen	und	auch	
die	nachhaltige	Erfüllung	eines	nach	§	13	Abs.	2	
geänderten	 oder	 neuen	 Stiftungszwecks	 nicht	 in	
Betracht	kommt.	Die	durch	den	Zusammenschluss	
entstehende	neue	Stiftung	muss	ebenfalls	steuer-
begünstigt	sein.	§	13	Abs.	3	gilt	entsprechend.

§ 15	Vermögensanfall

Bei	Auflösung	oder	Aufhebung	der	Stiftung	oder	bei	
Wegfall	der	steuerbegünstigten	Zwecke	fällt	das	Ver-
mögen	an	eine	Einrichtung,	die	durch	einstimmigen	
Beschluss	des	Stiftungsvorstandes	bestimmt	wird.

§ 16	Stiftungsbehörde	und	deren	Unterrichtung

Stiftungsbehörde	ist	das	Regierungspräsidium	Kas-
sel,	Dezernat	15.1.	Die	stiftungsbehördlichen	Ge-
nehmigungs-	und	Zustimmungsbefugnisse	sind	zu	
beachten.	 Die	 Stiftungsbehörde	 ist	 auf	 Wunsch	
jederzeit	über	alle	Angelegenheiten	der	Stiftung	zu	
unterrichten.	 Ihr	 ist	 unaufgefordert	 der	 Jahresab-
schluss	vorzulegen.

§ 17	Stellung	des	Finanzamts

Unbeschadet	der	sich	aus	dem	Stiftungsgesetz	er-
gebenden	Genehmigungspflichten	sind	Beschlüsse	
über	Satzungsänderungen	und	über	die	Auflösung	
der	Stiftung	dem	zuständigen	Finanzamt	anzuzeigen.	
Bei	Satzungsänderungen,	die	den	Zweck	der	Stif-
tung	 betreffen,	 ist	 zuvor	 eine	 Stellungnahme	 des	
Finanzamtes	zur	Steuerbegünstigung	einzuholen.

§ 18	Die	Satzung	tritt	mit	dem	Tage	der	
Zustellung	der	Anerkennungsurkunde	in	Kraft
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We are adrift in a sea of grief.

Wave after wave of emotions are crashing against our souls.

Familiar faces provoke floods of tears.

Hugs are all enveloping.

We do not want to let go of Anja. She was so, so alive.

We struggle mightily against the tide of sadness.

But there is a flash of light, and then another one and slowly we 

realize it is Anja herself, a lighthouse guiding us to safety in 

the storm.

The light is from extraordinary life – and her example is what 

can save us from crashing against the rocks of despair.

The light is from her professionalism, from her magnificent, 

powerful, poignant and telling photographs.

The light is from her resilience and determination while witnessing 

the terrible tragedies of so many others.

The light is from her open smile, her wonderful sense of humor 

and of course – who could ever forget that spectacular laugh?

The light is from her compassion for her fellow humans, no 

matter their circumstance.

The light is from her enthusiasm for life itself, it is from her 

boundless energy and her generous spirit.

The light is her example. It is her lasting legacy.

So thank you Anja Niedringhaus.

Thank you for beeing so much to so many.

Thank you for showing us the way. Then and especially now.

 –  Santiago Lyon, Vice President and Director of Photography 

  of The Associated Press.
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Die Familie dankt —  

Rechtsanwälte SBZW Göttingen  /  www.sbzw.de

–  besonders Herrn Hasso Werk für Unterstützung und Umsetzung bei der  

juristischen Vorbereitung sowie der Realisierung der Stiftungsgründung.

Sarah Winter, Hamburg  /  www.sarahwinter-design.de

–  für die umsichtige Beratung in allen visuellen Fragen, für Konzeption  

und Gestaltung des Erscheinungsbildes der Stiftung, sowie für die Entwicklung 

dieser Präsentationsmappe.

Anna Schiller, Washington 

–  für die tatkräftige Unterstützung und Förderung der Stiftungsgründung  

sowie für die Übersetzung sämtlicher Texte in dieser Broschüre. 

Druckerei Boxan, Kassel  /  www.boxan.de

–  für die gute Auswahl hochwertiger Papiere, die angenehme Zusammenarbeit 

und den sorgfältigen Druck.   

Kerstin und Hubert Biehler, Göttingen  

–  die den Druck ermöglicht haben.

Associated Press, New York  /  www.ap.org

–  für die Freigabe der Fotografien für diese Sonderausgabe zur Stiftungs- 

gründung.

DANKSAGUNG




